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GESCHICHTE(N) DER GALVANIK 
EINE ARTIKELREIHE DES DGO-FACHAUSSCHUSSES EDELMETALLE 

ARBEITSSICHERHEIT IN GALVANIKEN – VON DER ERS-
TEN UNFALLVERSICHERUNG BIS HEUTE 

In Galvaniken wird, wie in allen Industriezweigen bis 
hin ins Büro und ins Homeoffice Arbeitssicherheit 
großgeschrieben. Das war nicht immer so. 

Die Arbeitssicherheit und die Anforderungen an Un-
fallverhütungsmaßnahmen haben sich seit Einfüh-
rung der ersten Bismarck’schen Sozialgesetzgebung 
drastisch verändert. [1] Ziel war zunächst, Arbeiter 
und deren Familien gegen die finanziellen Folgen von 
Arbeitsunfällen abzusichern. Das Gesetz verpflich-
tete die Arbeitgeber, sich in Genossenschaften zu or-
ganisieren. 1884 wurden die ersten Berufsgenossen-
schaften gegründet, um die Kosten für die Folgen von 
Arbeitsunfällen in Form einer Versicherung auf viele 
Schultern zu verteilen. 

Dieses System war ein wichtiger Teil der frühen Sozi-
alversicherung in Deutschland und wurde als eine der 
weltweit ersten Formen gesetzlicher Unfallversiche-
rung angesehen [2].  

Zeitzeugen berichten [3], dass es noch vor rund 80 
Jahren so gut wie keine Vorschriften für die Sicher-
heit in Galvaniken gab. Die Galvaniseure trugen im 
günstigsten Fall schwere und unbequeme Gummi-
stiefel, Gummischürzen und Gummihandschuhe. Ab-
saugungen gab es evtl. an der Abkochentfettung. 
Schutzbrillen gab es nicht und die Kleidung wurde zu 
Hause zumeist zusammen mit der familiären Wäsche 
gereinigt.   

Auch durfte in Galvaniken getrunken, gegessen und 
geraucht werden. In Ermangelung geeigneter Gefäße 
oder Flaschen wurden Analysen oder kleineren 
Menge an Chemikalien in z. B. Getränkeflaschen ge-
füllt. Wenn dann zu allem Überfluss das Etikett nicht  

  

Abb. links: Auszug aus einem Foto [3]; Abb. rechts: so könnte 
ein Galvanik-Mitarbeiter um 1920 ausgesehen haben, persön-
lich Mitteilung Günter Moosbach, erstellt mit CHATGPT 

entfernt und durch die Beschriftung mit dem tatsäch-
lichen Inhalt ersetzt wurde, war der Vergiftungsunfall 
vorprogrammiert. So wird z. B. von einem schweren 
Unfall mit Todesfolge, der sich mit einer cyanidhalti-
gen Probe eines Silberelektrolyten vor mehr als 70 
Jahren ereignete berichtet. Die Probe war in eine 
leere und gespülte Bierflasche gefüllt worden. Es kam 
Besuch und, wie damals als Geste der Gastfreund-
schaft üblich, bekam jeder eine Flasche Bier zu trin-
ken. Der Firmenchef griff zur Flasche mit der Probe 
und starb an Cyanidvergiftung einen qualvollen Ersti-
ckungstod. Andere Unfälle passierten mit Chrom- 
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oder Schwefelsäure und führten zu schweren Verät-
zungen. Besonders heikel war das Ereignis, wenn die 
Säure in die Gummistiefel lief und erst bemerkt 
wurde, wenn die Haut schon brannte. 

All dies hat sich im Laufe der Jahre geändert. Mitar-
beitende in galvanischen Betrieben erhalten be-
queme säurefeste Arbeitskleidung, die bei einer 
Fachfirma bestellt und dort fachgerecht und umwelt-
freundlich gereinigt wird. Die Kosten hierfür trägt der 
Arbeitgeber. Zu der, vom Arbeitgeber gestellten per-
sönlichen Schutzausrüstung gehören Schutzbrille, 
chemikalienresistente Handschuhe und Schutz-
schuhe [4]. Chemikalien dürfen nicht in Gefäße abge-
füllt werden, die für Lebensmittel vorgesehen sind. 
Nichtabwischbare Beschriftung mit Gefahrensymbo-
len sind nach Chemikaliengesetz Vorschrift und ver-
hindern Verwechslungen. Dazu kommt ein Verbot 
von Essen, Trinken und Rauchen am Arbeitsplatz. 

Heute sind Berufsgenossenschaften als Teil der ge-
setzlichen Unfallversicherung zuständig für: 

• Arbeitsunfälle 

• Berufskrankheiten 

• Prävention von Arbeitsgefahren 

• Rehabilitation und Entschädigung 

Daraus hat sich im Laufe der Jahre ein umfangreicher 
Katalog von vorgeschriebenen Maßnahmen zur Ver-
hütung von Unfällen und Berufskrankheiten entwi-
ckelt. Dazu führen Berufsgenossenschaften Schulun-
gen durch, erstellen Sicherheitsrichtlinien und kon-
trollieren Arbeitsplätze. 1996 wurde in Deutschland 
das Arbeitsschutzgesetz eingeführt [5], nach dem je-
der Betrieb eine Fachkraft für Arbeitssicherheit be-
stellen muss. Die Fachkraft begeht regelmäßig die Ar-
beitsplätze und unterstützt den Arbeitgeber bei der 
Erstellung der, für jeden Arbeitsplatz verbindlichen, 
Gefährdungsbeurteilung [6, 7]. Diese müssen regel-
mäßig aktualisiert und festgestellte Mängel behoben 
werden. Darüber hinaus werden Arbeitskräfte an gal-
vanischen Anlagen vom Betriebsarzt betreut. Bege-
hungen in den Unternehmen und Untersuchungen 
der Mitarbeitenden stellen sicher, dass keine dauer-
haften gesundheitlichen Gefahren vom Arbeitsplatz 
ausgehen.  

Zunehmend verändert sich der Fokus weg von der 
reinen Verhinderung von Körperschäden hin zu einer 
ganzheitlichen Beurteilung des Arbeitsplatzes. So 
werden heutzutage zusätzlich psychische Belastungs-
faktoren betrachtet. 

Der Umgang mit gefährlichen Stoffen in Galvaniken 
wird nach §14 Gefahrstoffverordnung geregelt. Hier-
nach müssen vom Arbeitgeber Betriebsanweisungen 
erstellt werden [8], die für die Sicherheit mit Gefahr-
stoffen sorgen und Grundlage für Unterweisungen 
darstellen.   

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
hat verschiedene Regelwerke und Empfehlungen 
veröffentlicht, um die Sicherheit in der Galvanotech-
nik zu erhöhen. [6, 9, 10] 

Die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) der DGUV 
ermöglicht es Unternehmen, die Exposition ihrer Be-
schäftigten gegenüber krebserzeugenden Stoffen zu 
dokumentieren und über einen Zeitraum von 40 Jah-
ren aufzubewahren. Dies ist besonders wichtig, um 
auch nach langer Zeit mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Arbeitsplatz und Erkrankung zu erkennen. [11] 

Belastungen durch die Sozialversicherungen für Un-
ternehmen zieht sich seither durch die wirtschaftli-
chen und politischen Diskussionen. Sie sind verpflich-
tend und der Unternehmer hat wenig, bis keinen Ein-
fluss darauf. Sie schlagen sich direkt auf die Lohnkos-
ten nieder, was sich auch auf die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen im internationalen Vergleich 
Einfluss nimmt. Hinzu kommen die Vorschriften, also 
bürokratischer Aufwand, der die Arbeitssicherheit er-
höhen und die Unfallhäufigkeit verringern soll und 
gleichzeitig Kosten verursacht und Personal bindet. 
Somit beißt sich die buchstäbliche Katze in den 
Schwanz: hohe Ausgaben für die gesetzliche Unfall-
versicherung bei gleichzeitig umfangreichen Vor-
schriften. Die Diskussion hierüber ist etwas abge-
flacht, da sich durch sinkende Unfallzahlen auch die 
Kosten für Ausfälle am Arbeitsplatz und Lohnfortzah-
lungen verringert haben. Einige Berufsgenossen-
schaften belohnen Unternehmen mit geringen Un-
fallraten durch Rabatte bei den Beiträgen. 

Vielleicht ist es auch ein Gewöhnungsprozess. Die 
Vorschriften zur Arbeitssicherheit wurden umgesetzt 
und neue bürokratische Monster sind in den letzten 
Jahren auf Unternehmen zugekommen. Möglicher-
weise kann Digitalisierung und KI zukünftig Unter-
nehmer bei der Einhaltung von Arbeitssicherheits-
vorschriften unterstützen. 

Autorin: Dr. Elke Moosbach, Solingen 
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